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SCHUL- UND HAUSORDNUNG DER SMS FAISTENAU 

Die Schüler:innen haben ihre grundlegenden Pflichten durch ihr Verhalten 

und ihre Mitarbeit zu erfüllen und zur Unterrichtsarbeit beizutragen. (§ 17, § 

43 SchUG, § 2 SchOrG) 

Detaillierte Verhaltensvereinbarungen finden sich im Anhang. 

EINLEITUNG 

Unsere Schule ist ein gemeinsamer Lebens- und Lernraum, in dem sich alle – 

Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern und das Schulpersonal – wohl und sicher 

fühlen sollen. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander 

bildet die Basis für ein positives Schulklima. Diese Schul- und Hausordnung 

sowie die Verhaltensvereinbarung schaffen klare Regeln für ein 

harmonisches Zusammenleben. 

1. Miteinander in der Schule 

• Respekt & Wertschätzung: Ich begegne allen Mitschüler:innen, 

Lehrer:innen und Schulmitarbeiter:innen mit Respekt und 

Freundlichkeit. Auch wenn wir nicht alle gleich sind, akzeptiere ich 

Unterschiede und bin tolerant. Gewalt – in jeglicher Form, sei es 

körperlich oder verbal – lehne ich ab. 

• Verantwortung: Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes 

Verhalten und achte auf meine Umgebung. Ich behandle sowohl meine 

eigenen als auch fremde Gegenstände sowie das Schuleigentum 

sorgfältig. Falls ich etwas beschädige, bringe ich es wieder in Ordnung. 

• Aktive Mitgestaltung: Ich arbeite aktiv an einer positiven 

Klassengemeinschaft mit und fördere ein gutes Miteinander. 

2. Verhalten im Schulgebäude 

• Bewegung im Schulhaus: Ich bewege mich rücksichtsvoll und leise im 

Schulgebäude. Laufen und lautes Schreien sind nicht erlaubt. 

• Hausschuhe: Ich trage im gesamten Schulgebäude Hausschuhe. 

• Kleidung: Ich achte auf angemessene Kleidung, die für die Schule 

passend ist. 

• Toiletten: Ich hinterlasse die Toiletten sauber und benutze sie nur für 

den vorgesehenen Zweck. Gruppenbesuche sind nicht erlaubt. Falls ich 

eine Verschmutzung oder Beschädigung bemerke, melde ich es sofort. 

• Mülltrennung: Ich trenne meinen Müll richtig und nutze die dafür 

vorgesehenen Behälter. 
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• Sauberkeit & Kaugummi-Verbot: Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber 

und achte darauf, dass das Schulgebäude ordentlich bleibt. Ich 

verzichte auf Kaugummi, um Verschmutzungen zu vermeiden. 

• Persönliche Gegenstände & Wertgegenstände: Ich weiß, dass die 

Schule keine Haftung für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände 

übernimmt. Daher lasse ich Wertgegenstände nach Möglichkeit zu 

Hause oder bewahre sie sicher eingesperrt in meinem Spind. 

3. Unterricht & Schulbetrieb 

• Pünktlichkeit: Ich erscheine pünktlich zum Unterricht und bin 

spätestens 5 Minuten vor Beginn in meiner Klasse. Ich bereite meine 

Unterrichtsmaterialien rechtzeitig vor. 

• 5-Minuten-Pause: Während der 5-Minuten-Pause bereite ich mich auf 

die nächste Unterrichtsstunde vor. Falls ich den Raum wechseln muss, 

tue ich dies zügig und rücksichtsvoll. 

• Fenster & Lüften: Wenn keine Lehrperson im Raum ist, halte ich die 

Fenster geschlossen. Zum Lüften öffne ich die Fenster nur gekippt. 

• Teilnahme am Unterricht: Ich nehme aktiv am Unterricht teil und 

verhalte mich so, dass ich selbst und andere gut lernen können. 

• Fernbleiben vom Unterricht: Ein Fernbleiben ist nur bei 

gerechtfertigter Verhinderung (§ 45 SchUG), mit Erlaubnis oder bei 

Befreiung von einzelnen Unterrichtsgegenständen zulässig. 

• Aufenthalt in der Schule: Ich verlasse das Schulgelände während des 

Unterrichts nur mit Genehmigung einer Lehrperson. Während der 

Mittagspause halte ich mich in den vorgesehenen Bereichen auf und 

benutze ausschließlich den Eingang bei den Turnhallen, wenn ich das 

Schulgebäude betrete. 

• Schulveranstaltungen: Ich halte mich bei Schulveranstaltungen an die 

geltenden Regeln und respektiere auch die Haus-, Heim- oder 

Campingplatzordnungen. Verstöße können zum Ausschluss von der 

Veranstaltung führen. 

4. Sicherheit & Gesundheit 

• Rauch- und Alkoholverbot: Ich rauche nicht (weder Zigaretten noch 

Vapes oder Snus) und konsumiere keinen Alkohol. Ich halte mich an das 

aktuelle Jugendschutzgesetz. 

• Energydrinks & aufputschende Getränke: Ich verzichte in der Schule 

auf Energydrinks und andere aufputschende Getränke. 
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• Wasserflasche: Ich bringe eine Wasserflasche mit in die Schule. 

• Schulwege & Verkehrsmittel: Ich stelle mein Fahrrad oder meinen 

Scooter nur in den vorgesehenen Bereichen ab. Bei 

Schulveranstaltungen mit dem Fahrrad, beim Inline-Skaten, Skifahren, 

Snowboarden oder Eislaufen trage ich einen Schutzhelm. 

5. Digitale Endgeräte 

• Handyregelung: Ich bewahre mein Handy von 7:45 Uhr bis zum 

Unterrichtsende in meinem Spind auf. Eine Nutzung ist nur in der 

Mittagspause oder mit ausdrücklicher Genehmigung einer Lehrkraft 

erlaubt. Falls ich mich nicht daran halte, muss ich mein Handy der 

Lehrperson abgeben und erhalte es nach Unterrichtsende zurück. (§ 44 

SchUG) 

• Laptops: Mein Laptop bleibt in meiner Schultasche – auch in den 

Pausen. Ich lade ihn zu Hause auf und bringe ihn jeden Tag mit in die 

Schule. 

• Kopfhörer: Meine Kopfhörer befinden sich in meiner Schultasche und 

werden nur genutzt, wenn es erlaubt ist. 

• Video- und Fotoaufnahmen: Ich respektiere die Privatsphäre anderer 

und mache keine Video- oder Fotoaufnahmen von Mitschüler:innen 

oder Lehrpersonen ohne ausdrückliche Erlaubnis. 

• Private Nachrichten & Spiele: Während ich meinen Laptop für 

schulische Zwecke nutze, verschicke ich keine privaten Nachrichten 

und spiele keine Spiele. 

6. Schlussbestimmungen 

Diese Schul- und Hausordnung soll und kann nicht jede einzelne Situation im 

Schulalltag regeln. Im Zweifelsfall entscheidet daher die jeweilige 

Lehrperson. 

Faistenau, am 09.09.2025 

 

 


